
 
Der Kreisausschuss empfiehlt dem Kreistag, nach § 2 Abs. 3 S. 1 KWahlG nachstehenden 
Beschluss zu fassen: 
 

Die Zahl der Beisitzer im Wahlausschuss für die Kommunalwahl 2014 wird auf 10 
festgesetzt. 

 


